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Betrifft:
Anwendung des § 7 Bundesvergabegesetz auf private Krankenanstalten; Stellungnahme des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst

Zur do. Anfrage betreffend den persönlichen Anwendungsbereich des Bundesvergabegesetzes, BGBl. I Nr. 99/2002 (idF kurz: BVergG) – Begriff des öffentlichen Auftraggebers im Hinblick auf gemeinnützige private Krankenanstalten mit Öffentlichkeitsrecht nimmt das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Informationen Stellung wie folgt:

Öffentliche Auftrageber im Sinne von § 7 Abs. 1 BVergG sind der Bund, die Länder, die Gemeinden und Gemeindeverbände (Z 1 leg. cit.), die in Z. 3 genannten Verbände und Einrichtungen des öffentlichen Rechts (Z 2 leg. cit.). Letztere sind Einrichtungen, die 

a)
zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben zu erfüllen, die nicht gewerblicher Art sind, und
b)
zumindest teilrechtsfähig sind und 

c)
überwiegend von Auftraggebern gemäß Z 1 oder anderen Einrichtungen im Sinne der Z 2 finanziert werden oder die hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht durch letztere unterliegen oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgan mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die von Auftraggebern gemäß Z 1 oder anderen Einrichtungen im Sinne der Z 2 ernannt worden sind.

1. Zur Auftraggebereigenschaft des Kärntner Krankenanstaltenfonds

Zur Klärung der öffentlichen Auftraggebereigenschaft der privaten (Fonds)Krankenanstalten ist zunächst erforderlich, die öffentliche Auftraggebereigenschaft des Kärntner Krankenanstaltenfonds (im Folgenden: KAF) zu klären, der gemäß § 2 Abs. 1 Krankenanstaltenfondsgesetz – K‑KAFG, LGBl. Nr. 18/1997 unter anderem für die Abgeltung bestimmter Leistungen der gemeinnützigen privaten Krankenanstalten gemäß § 1 Abs. 2 lit. b K‑KAFG zuständig ist. Ist nämlich der KAF als Einrichtung des öffentlichen Rechts zur werten, müssen seine finanziellen Zuweisungen an die privaten gemeinnützigen Krankenanstalten unter dem Aspekt der überwiegenden Finanzierung im Sinne des § 7 Abs. 1 Z. 2 lit. c BVergG gegebenenfalls berücksichtigt werden. 

Wie sich aus § 1 Abs. 1 Krankenanstaltenfondsgesetz – K‑KAFG, LGBl. Nr. 18/1997, ergibt, wurde der KAF als Fonds mit eigener Rechtspersönlichkeit zur leistungsgerechten Finanzierung von Krankenanstalten gegründet. Er wird überwiegend von öffentlichen Auftraggebern finanziert (vgl. § 3 K‑KAFG) und auch organisatorisch von öffentlichen Auftraggebern beherrscht (vgl. § 4 iVm § 5 K‑KAFG). 

Die Aufgaben des KAF sind unter anderem die Abgeltung von bestimmten Leistungen der Krankenanstalten, die der Leistungspflicht der Sozialversicherung unterliegen, die Förderung von Maßnahmen zur Strukturreform der Krankenanstalten, die Gewährung von Investitionszuschüssen an die Träger der Krankenanstalten und die Überwachung des Landeskrankenanstaltenplanes (vgl. §  2 Abs. 1 K‑KAFG). Der KAF nimmt daher nach Auffassung des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst jedenfalls Aufgaben im Allgemeininteresse wahr (zum Begriff der Aufgabe im Allgemeininteresse vgl. insbesondere EuGH Rs C‑373/00 Adolf Truley GmbH, Rz 50ff mwN sowie Rs C-283, EK gegen Spanien, Rz 78ff), da diese dem öffentlichen Interesse der Finanzierbarkeit des öffentlichen Gesundheitswesens sowie der effektiven Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen Spitälern dienen (vgl. dazu u.a. die Präambel der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Neustrukturierung des Gesundheitswesens und der Krankenanstaltenfinanzierung, BGBl. I Nr. 60/2002 – im Folgenden: Vereinbarung). 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst geht außerdem unter Berücksichtigung der Gründe, die zur Errichtung des KAF geführt haben sowie der gesetzlichen Ausgestaltung der Tätigkeiten des KAF (vgl. in diesem Sinne das Urteil Adolf Truley GmbH, Rz. 66) davon aus, dass der KAF Aufgaben im Allgemeininteresse nicht gewerblicher Art erfüllt (zum Begriff der Aufgabe im Allgemeininteresse nicht gewerblicher Art vgl. zB. EuGH Rs C‑44/96 Mannesmann, Rz. 20 ff, Rs C‑360/96 BFI Holding, Rz. 32 ff, Rs C‑223/99 Agorà, Rz. 38 ff, Rs C‑18/01 Riitta Korhonen, Rz. 51 ff; Rs C-283/00, EK gegen Spanien, Rz 78ff). Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH handelt es sich dabei um Aufgaben, die zum einen auf andere Art als durch das Angebot von Waren und Dienstleistungen auf dem Markt erfüllt werden und die zum anderen „der Staat“ aus Gründen des Allgemeininteresses selbst erfüllen oder bei denen er einen entscheidenden Einfluss behalten möchte. Dies trifft auf den KAF zu. Zum einen stammen die finanziellen Mittel des Fonds zur Erfüllung seiner Aufgaben überwiegend aus gesetzlichen Verpflichtungen des Strukturfonds, der Länder und der Sozialversicherungsträger zur Zuweisung dieser Mittel (vgl. § 3 K‑KAFG iVm den Art. 12 und 13 der Vereinbarung) und werden daher nicht vom KAF auf dem Markt im Wettbewerb erwirtschaftet. Zum anderen trägt der KAF de facto nicht das wirtschaftliche Risiko seiner Tätigkeit, da er gemäß § 2 Abs. 2 K‑KAFG nur nach Maßgabe der ihm zur Verfügung stehenden Mittel berechtigt ist, finanzielle Zuwendungen zu leisten. Somit ist er auch nur soweit verpflichtet, seine Aufgaben zu erfüllen – die im Wesentlichen in der Zuwendung finanzieller Mittel bestehen – als diese tatsächlich gedeckt sind. Darüber hinaus agiert der KAF offenbar auch nicht in einem wettbewerblich geprägten Umfeld: Sowohl Art und Höhe als auch der Anspruch auf Mittelzuweisungen seitens des Strukturfonds, der Länder, der Gemeinden, des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger etc. an die einzelnen Landesfonds (vgl. Art. 10 f der Vereinbarung) sind durch die Vereinbarung Länderweise festgelegt (vgl. die Art. 12 bis 15 der Vereinbarung), was ebenfalls ein Indiz für die nicht gewerbliche Tätigkeit des KAF darstellt.

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst geht daher bei einer Gesamtbeurteilung aller Umstände davon aus, dass der KAF alle drei Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 Z. 2 BVergG erfüllt (vgl. Urteil Mannesmann, Rz. 20 f) und folglich als Einrichtung des öffentlichen Rechts zu qualifizieren ist.

2. Zur Auftraggebereigenschaft der privaten gemeinnützigen Krankenanstalten

Vor dem Hintergrund der do Anfrage beziehen sich die nachstehenden Ausführungen ausschließlich auf die gemeinnützigen privaten Krankenanstalten im Sinne des § 1 Abs. 2 lit. b K‑KAFG (Fondskrankenanstalten), die Mittel aus dem KAF beziehen und denen das Öffentlichkeitsrecht gemäß § 42 iVm § 44 Kärntner Krankenanstaltenordnung 1999 – K‑KAO, LGBl. Nr. 26/1999 verliehen wurde.

Wie bereits vorhin erwähnt, muss eine Einrichtung um als Einrichtung des öffentlichen Rechts qualifiziert werden zu können, alle drei Voraussetzungen des § 7 Abs. 1 Z. 2 BVergG gleichzeitig erfüllen und somit: 

· zumindest teilrechtsfähig sein, 

· Aufgaben im Allgemeininteresse nicht gewerblicher Art erfüllen und

· durch einen oder mehrere öffentliche Auftraggeber finanziell oder organisatorisch beherrscht werden.

a) Zur Rechtsfähigkeit

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst geht davon aus, dass die in der do. Anfrage erwähnten Krankenanstalten (das als GmbH geführte Krankenhaus sowie die Ordensspitäler) rechtsfähig sind (vgl. § 61 GmbHG und Art. II des Konkordats, BGBl. II Nr. 2/1934, wonach den Einrichtungen der Kirche, die nach kanonischem Recht Rechtspersönlichkeit haben, diese auch für den staatlichen Bereich zukommt; eine endgültige Klärung dieser Frage hat daher die jeweils gültigen Ordensregeln miteinzubeziehen). 

b) Zur Erfüllung von Aufgaben im Allgemeininteresse nicht gewerblicher Art

Die einschlägigen Regelungen über gemeinnützige private Krankenanstalten mit Öffentlichkeitsrecht finden sich in der Kärntner Krankenanstaltenordnung – K‑KAO, LGBl. Nr. 26/1999) sowie im K‑KAFG. 

Gemäß § 43 K‑KAO gelten Krankenanstalten als gemeinnützig, wenn ihr Betrieb insbesondere nicht in Gewinnerzielungsabsicht erfolgt, das Entgelt für ihre Leistungen für alle Patienten der gleichen Gebührenklasse in gleicher Höhe festgesetzt ist, ihre Bediensteten nicht von den Patienten entlohnt werden dürfen und die Zahl der für die Sonderklasse bestimmten Betten ein Viertel der für die Anstaltspflege bereitstehenden Bettenzahl nicht übersteigt.

Das Öffentlichkeitsrecht kann gemeinnützigen Krankenanstalten verliehen werden, wenn – abgesehen von der Erfüllung der sonstigen Verpflichtungen nach der K‑KAO – ihr gesicherter Bestand und zweckmäßiger Betrieb gewährleistet ist, ihre Verwaltung und ihr Betrieb durch eine juristische Person erfolgt und der Rechtsträger nachweist, dass er über die notwendigen Mittel für den Betrieb der Krankenanstalt verfügt. Wurde einer Krankenanstalt das Öffentlichkeitsrecht verliehen, dann trifft den jeweiligen Rechtsträger eine Betriebspflicht (vgl. § 69 K‑KAO).

Mittel des KAF können von den betroffenen Krankenanstalten außerdem nur dann in Anspruch genommen werden, wenn bereits die Errichtung der Krankenanstalt nach ihrem Anstaltszweck und ihrem Leistungsangebot dem Landes-Krankenanstaltenplan entspricht (vgl. dazu § 9 Abs. 3 K‑KAO).

Der Landes-Krankenanstaltenplan ist laut § 4 Abs. 1 K‑KAO von der Landesregierung zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten stationären Krankenversorgung in Übereinstimmung mit dem Österreichischen Krankenanstalten- und Großgeräteplan zu erlassen, wobei insbesondere eine möglichst gleichmäßige und bestmöglich erreichbare, aber auch wirtschaftlich und medizinisch sinnvolle Versorgung der Bevölkerung durch Akutkrankenanstalten zu berücksichtigen ist (vgl. § 4 Abs. 2 lit. b K‑KAO). Damit ist nach Auffassung des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst davon auszugehen, dass die Fondskrankenanstalten jedenfalls Aufgaben im Allgemeininteresse erfüllen.

Weiters wird der – nach Einschätzung des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst – wohl überwiegende Anteil der Tätigkeiten der Fondskrankenanstalten vom KAF finanziert (vgl. § 2 Abs. 1 lit. a bis d K‑KAFG). Auch wenn man davon ausgeht, dass ein Großteil der vom KAF bezahlten Entgelte im Wesentlichen unmittelbare Leistungsentgelte sind (und es daher grundsätzlich keine Rolle spielt, wer sie ausbezahlt), trifft hier die Fondskrankenanstalten aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung des KAF zur Leistung dieser Gelder keinerlei Risiko hinsichtlich der Einbringlichkeit ihrer Forderungen. Sie sind daher in diesen Fällen der Leistungsabgeltung gegenüber anderen Krankenanstalten begünstigt, die diesbezüglich entweder Direktverrechnungsverträge mit den Sozialversicherungsträgern aushandeln oder die Leistungen unmittelbar mit den Patienten verrechnen müssen. 

Wie sich außerdem aus § 68 Abs. 2 K‑KAO ergibt, haben die Rechtsträger der gemeinnützigen privaten Krankenanstalten mit Öffentlichkeitsrecht die Betriebsabgänge nur im Ausmaß von zwei Prozent selber zu tragen (im Übrigen werden sie vom Land getragen), welche sich gemäß Abs. 3 leg.cit. aus dem Differenzbetrag zwischen den Betriebsausgaben und den Betriebseinnahmen des laufenden Betriebes errechnen. Daraus folgt, dass den Trägern der genannten Krankenanstalten aus dem laufenden Betrieb und somit dem wesentlichen Geschäftsfeld nahezu kein wirtschaftliches Risiko erwächst. 

Ob und inwieweit die privaten Fondskrankenanstalten mit anderen Krankenanstalten oder untereinander im (regionalen oder überregionalen) Wettbewerb stehen, ist somit nicht näher zu untersuchen, da das Vorliegen von Wettbewerb nicht zwingend auf den gewerblichen Charakter einer Tätigkeit schließen lässt, sondern diesen lediglich indiziert (vgl. dazu zB. EuGH Rs C‑373/00, Adolf Truley GmbH, Rz. 61 und Rs C‑18/01 Riitta Korhonen, Rz. 50).

Sowohl die Leistungsabgeltung durch den KAF als auch die Deckung des Betriebsabganges durch das Land sprechen dafür, dass die Fondskrankenanstalten einen Großteil ihrer Tätigkeiten in nicht gewerblicher Art vollziehen. Dabei kann es dahin gestellt bleiben, in welchem Umfang die Fondskrankenanstalten ihre Aufgaben in nicht gewerblicher Art erfüllen. Die Eigenschaft einer Stelle als Einrichtung des öffentlichen Rechts hängt nämlich – wenn die anderen beiden Voraussetzungen erfüllt sind – nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften nicht davon ab, welchen Anteil ihrer Tätigkeit die Erfüllung von im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben nicht gewerblicher Art ausmacht („Infektionstheorie“, vgl. dazu EuGH Rs C‑44/96 Mannesmann, Rz. 25 ff, C‑360/96 BFI Holding, Rz. 55 f und C‑373/00 Adolf Truley GmbH, Rz. 56).

Die privaten Fondskrankenanstalten mit Öffentlichkeitsrecht erfüllen daher nach Ansicht des Bundeskanzleramtes Aufgaben im Allgemeininteresse nicht gewerblicher Art.

c) Zur Beherrschung durch einen oder mehrere öffentliche Auftraggeber
Wie sich aus § 7 Abs. 1 Z. 2 lit c BVergG ergibt, kann eine Einrichtung in verschiedener Weise durch einen oder mehrere öffentliche Auftraggeber beherrscht werden: nämlich, entweder aufgrund einer überwiegenden Finanzierung ihrer Tätigkeiten durch andere öffentliche Auftraggeber oder durch administrative oder organisatorische Einflussnahmemöglichkeiten von anderen öffentlichen Auftraggebern.

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst geht im Rahmen der zur Verfügung stehenden Informationen davon aus, dass das Kriterium der organisatorischen Beherrschung der privaten Fondskrankenanstalten durch die öffentliche Hand nicht erfüllt wird. Eine abschließende Beurteilung dieser Frage ist allerdings nur unter Berücksichtigung der Statuten oder Gesellschaftsverträge der jeweils betroffenen Einrichtungen möglich, die gegebenenfalls Rechte der öffentlichen Hand enthalten können, bestimmte Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsfunktionen der Einrichtung zu besetzen.

Es sprechen aber gute Gründe dafür, dass die Kriterien der finanziellen oder administrativen Beherrschung erfüllt sein könnten.

Die Fondskrankenanstalten werden, wie bereits unter Punkt b) ausgeführt, im Wesentlichen vom Land Kärnten und vom KAF finanziert. Bei der Beurteilung der finanziellen Zuwendungen an die privaten Fondskrankenanstalten unter dem Aspekt der finanziellen Beherrschung iSd. § 7 Abs. 1 Z. 2 lit c BVergG sind jedoch nicht alle Zahlungen relevant die seitens der öffentlichen Auftraggeber an die betreffenden Einrichtungen geleistet werden, sondern nur jene, die eine besondere Unterordnung oder Verbindung mit diesen begründen oder festigen. Es können daher nur jene (Finanz)Leistungen als „öffentliche Finanzierung“ eingestuft werden, die als Finanzhilfe ohne spezifische Gegenleistung die Tätigkeiten der betreffenden Einrichtung finanzieren oder unterstützen (vgl. EuGH Rs C‑380/98 Cambridge, Rz. 21). 

Somit sind nach Ansicht des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst im vorliegenden Kontext Mittelzuweisungen an die Fondskrankenanstalten nur insoweit zu berücksichtigen als damit keine adäquate Gegenleistung verbunden ist. Das sind insbesondere Zuwendungen des KAF gemäß § 2 Abs. 1 lit. c und d K‑KAFG sowie die Deckung des betrieblichen Abganges nach § 68 K‑KAO. 

Der Tatbestand der finanziellen Beherrschung ist allerdings nur dann als erfüllt anzusehen, wenn diese Zuwendungen überwiegen, also mehr als die Hälfte („50%+1“) jener Mittel ausmachen, über die die Einrichtung insgesamt verfügt (daher auch einschließlich jener Mittel, die aus ihren „gewerblichen“ Tätigkeiten stammen; vgl. EuGH Rs C‑380/98 Cambridge, Rz. 32 und 36). Als maßgeblicher Zeitraum für die Beurteilung eines allfälligen Überwiegens ist ein Jahr (Haushaltsjahr der betroffenen Einrichtung) heranzuziehen (vgl. EuGH Rs C‑380/98 Cambridge, Rz. 40).

Ob die Voraussetzungen einer finanziellen Beherrschung im dargelegten Sinne gegeben sind, ist für jede private Fondskrankenanstalt gesondert zu prüfen und kann vom Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst mangels näherer Informationen nicht abgeschätzt werden.

Ist der Tatbestand der finanziellen Beherrschung nicht erfüllt, wäre abschließend noch zu überprüfen, ob die privaten Fondskrankenanstalten im Wege administrativer Einflussnahmemöglichkeiten von öffentlichen Auftraggebern beherrscht werden. Dazu ist es erforderlich, dass sie hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht durch letztere unterliegen. 

Um diesen Beherrschungstatbestand im Sinne des § 7 Abs. 1 Z. 2 lit c BVergG zu erfüllen, muss die Aufsicht der öffentlichen Auftraggeber hinsichtlich der Leitung einer privaten Fondskrankenanstalt eine Verbindung mit der öffentlichen Hand schaffen, die der Verbindung gleichwertig ist, die besteht, wenn eines der beiden anderen alternativen Merkmale erfüllt ist (überwiegende Finanzierung oder überwiegende Ernennung der Leitungsorgane durch die öffentliche Hand). Das ist der Fall, wenn die öffentliche Hand durch ihre Aufsichtsrechte die Entscheidungen der privaten Fondskrankenanstalten in Bezug auf die Vergabe ihrer Aufträge beeinflussen kann (vgl. EuGH Rs C‑237/99 Kommission gegen Frankreich, Rz. 48 f und Rs C‑373/00, Truley, Rz 69).

Wie sich aus § 2 Abs. 2 K‑KAFG ergibt, ist der KAF berechtigt, finanzielle Zuwendungen von der Einhaltung von Bedingungen, wie insbesondere der Berücksichtigung des Krankenanstaltenplanes oder die Einsichtnahme in alle für die Abrechnung maßgeblichen Bücher und Aufzeichnung abhängig zu machen. Das operative Organ des KAF, die Landeskommission, erlässt Richtlinien für die Gewährung finanzieller Zuwendungen aus Fondsmitteln, erteilt die Zustimmung zu Investitionsvorhaben der Krankenanstaltenträger und gewährt allfällige Investitionszuschüsse (vgl. § 5 Abs. 8 lit. d und e K‑KAFG). 

Darüber hinaus findet eine Abgeltung der Leistungen gemäß § 2 Abs. 1 lit. a K‑KAFG durch den KAF nur dann statt, wenn die betreffende Krankenanstalt dem Landes-Krankenanstaltenplan entspricht sowie laufend Diagnosen- und Leistungsberichte an den KAF übermittelt und die von der Landeskommission nach § 8 Abs. 5 lit. c und d K‑KAFG erlassenen Richtlinien einhält (vgl. § 8 Abs. 3 K‑KAFG). Dies ist durch den KAF durch Stichproben zu überprüfen und die Geldmittel sind im Falle von Verstößen anhand der Überprüfungsergebnisse zu korrigieren (vgl. § 8 Abs. 4 und 5 K‑KAFG).

Weiters unterliegen (Fonds)Krankenanstalten, die Beiträge nach § 68 K‑KAO zum Betriebsabgang, zum Errichtungs- oder zum Betriebsaufwand erhalten oder Krankenanstalten, die Leistungen des Kärntner Krankenanstaltenfonds in Anspruch nehmen, jedenfalls der wirtschaftlichen Aufsicht durch die Landesregierung und der Gebarungskontrolle durch den Rechnungshof (vgl. § 36 Abs. 1 K‑KAO). Die Landesregierung hat in diesem Zusammenhang Zutritts- und Überprüfungsrechte und genehmigt beispielsweise Voranschläge, Dienstpostenpläne und Rechnungsabschlüsse sowie den Abschluss bestimmter Verträge (vgl. § 36 Abs. 2 bis 6 K‑KAO). Im Übrigen bedürfen der Verzicht auf das Öffentlichkeitsrecht und bei Krankenanstalten, die der Wirtschaftsaufsicht gemäß § 36 K‑KAO unterliegen, auch die freiwillige Betriebsunterbrechung oder die Auflassung der vorherigen Genehmigung der Landesregierung. 

Bereits die Nachprüfungskompetenz des Rechnungshofes erfüllt gemäß der Judikatur des EuGH (vgl. dazu Rs C-373/00, Truley, Rz 71 bis 73) das Tatbestandsmerkmal der „Aufsicht über die Leitung“ im Sinne des § 7 Abs. 1 Z 2 lit c BVergG. Darüber hinaus geht das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst davon aus, dass öffentliche Auftraggeber aufgrund der dargelegten Vielzahl an Genehmigungspflichten, Aufsichts- und Überprüfungsrechten unzweifelhaft einen qualifizierten Einfluss im Sinne des BVergG auf die laufende Geschäftstätigkeit der privaten Fondskrankenanstalten nehmen können. Die privaten Fondskrankenanstalten sind daher in wesentlichen Bereichen in ihrer Entscheidungsfreiheit beschränkt. Somit sind die Voraussetzungen für die Annahme einer administrativen Beherrschung der privaten Fondskrankenanstalten durch die öffentliche Hand gegeben (vgl. dazu im Ergebnis Stempkowski, RPA 2003, S 46 ff). 

Abschließend ist daher festzustellen, dass nach Ansicht des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst gute Gründe dafür sprechen, die privaten gemeinnützigen Fondskrankenanstalten mit Öffentlichkeitsrecht gemäß K-KAFG als Einrichtungen des öffentlichen Rechts im Sinne des BVergG zu qualifizieren, da – wie vorhin ausgeführt – sämtliche Bedingungen des § 7 Abs. 1 Z. 2 BVergG erfüllt sind.

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst ersucht die Verspätung der Stellungnahme zu entschuldigen.

6. Februar 2004
Für den Bundeskanzler:

Michael FRUHMANN
elektronisch gefertigt







Ballhausplatz 2, 1014 Wien

Tel.: (++43)-1-53115/0, E-Mail: post@bka.gv.at
DVR: 0000019


